
 

  
Muster einer Zulassungsbescheinigung Teil I 

 
 
 

 
 

Hinweise zum Förderprogramm EEN:  

Der Zuwendungsempfänger muss künftiger Halter oder Eigentümer eines serienmäßigen Neufahrzeuges im 

Sinne von Nummer 2 der Richtlinie sein. Die verbindliche Verpflichtung zur Fahrzeuganschaffung und damit 

auch die erstmalige verkehrsrechtliche Zulassung des Fahrzeugs darf erst erfolgen, nachdem der 

Förderantrag gestellt wurde (Hinweis: Wird die verbindliche Verpflichtung zur Fahrzeuganschaffung vor 

Erhalt der ausstehenden Entscheidung über den Förderantrag eingegangen, besteht noch kein Anspruch 

auf Bewilligung der Zuwendung). 

Innerhalb von zwei Monaten nach erstmaliger verkehrsrechtlicher Zulassung des geförderten Fahrzeugs ist 

dem Bundesamt für Güterverkehr Folgendes nachzuweisen: 

 der Nachweis der Antriebsart im Sinne der Nummer 2 der Förderrichtlinie sowie 

 die erstmalige verkehrsrechtliche Zulassung des geförderten Fahrzeugs. 

Der Nachweis erfolgt durch Vorlage einer elektronischen Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil I. 

Darüber hinaus ist sicherzustellen, dass die Vorlage des Verwendungsnachweises spätesten innerhalb von 

zwölf Monaten ab Bekanntgabe des Zuwendungsbescheids erfolgt. 

Tag der Zulassung: 

Ausstellungsdatum der  
Zulassungsbescheinigung Teil I 

Fahrzeug- 

halter 

Art des Fahrzeugs: 

Bezeichnung der Fahrzeug- 
klasse und des Aufbaus 

Amtliches 
Kennzeichen 

des Fahrzeugs 

Zulässiges Gesamtgewicht des 
Fahrzeugs: im Zulassungsmitglied- 

staat zulässige Gesamtmasse in kg 

Antriebsart des 
Fahrzeugs: 

Kraftstoffart o. Energiequelle 

Fahrzeug- 

Identifizierungsnummer 


